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Betroffene Kolleginnen und 
Kollegen hatten sich an die 
GEW mit der Bitte gewendet, 
das Problem Gewalt an Schulen 
in der Organisation zu themati-
sieren. Deshalb lud die GEW am 
8. Februar zu einer Veranstaltung 
„Gewalt gegen schulisches Per-
sonal“ ein. Ziel war, interessier-
te Kolleg/innen an den Schulen 
über den Umgang mit Gewalt-
situationen zu informieren und 
eine Diskussion über politische 

Handlungsmöglichkeiten zu er-
öffnen.

Als Referenten waren Dr. 
Christian Böhm, Leiter der Bera-
tungsstelle zur Gewaltprävention 
beim Landesinstitut eingeladen 
und Auli Czycholl, Leiterin der 
Beratungsstelle für Krisenbe-
wältigung bei der BSB. Regina 
Tretow vertrat als Vorsitzende 
den Gesamtpersonalrat, Andreas 
Hamm als Referent für Rechts-
schutz die GEW. In seiner Mo-

deration ging Dirk Mescher kurz 
auf den Anlass dieses Treffens 
ein und bedankte sich bei den 
Referent/innen für die Bereit-
schaft zur Zusammenarbeit.

Christian Böhm stellte die 
Arbeit der Beratungsstelle vor. 
Sie ist eingerichtet worden, um 
Schulen bei Gewaltvorfällen 
zu unterstützen. Er ging auf die 
Broschüre der Beratungsstelle 
ein, die für Schulleitungen he-
rausgegeben worden ist und in 
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Alleingelassen
Was kann und darf das opfer einer Schülerattacke? eine notwendige 
GeW-Veranstaltung

Sehr geehrter Herr Senator 
Rabe, 

wir, das Kollegium der Schu-
le …………..………., wenden 
uns heute mit einer konkreten 
Bitte an Sie. 

Mit der Schulgesetzänderung 
zum Schuljahr 2010/11 müssen 
in allen Schulformen zwei Mal 
jährlich Lernentwicklungsge-
spräche gemeinsam mit Eltern 
und Schülern von uns geführt 
werden, die in einer Lernver-
einbarung münden. Diese zu-
sätzliche umfangreiche Aufga-
be, und davon haben wir in den 
letzten Jahren mehr als genug 
tragen müssen, ist in der Leh-
rerarbeitszeitverordnung nicht 
abgebildet. 

Wir möchten die Sinnhaf-
tigkeit dieser Gespräche nicht 
in Abrede stellen, aber immer 
weitere zusätzliche Aufgaben 

bringen uns an den Rand un-
serer Kraft. Und genau diese 
Kraft brauchen wir tagtäglich 
für unsere Schüler und die von 
Ihnen ebenfalls gewünschte 
Qualitätsverbesserung des Un-
terrichts.

Die Lernentwicklungsge-
spräche entlasten uns Pädago-
gen nicht von zusätzlichen in-
tensiven Elterngesprächen. Die 
zurückliegenden Lernentwick-
lungsgespräche haben gezeigt, 
dass diese an das Kind gerich-
tet sein müssen und sollen! So-
mit muss auch die “Sprache“ 
des Kindes gewählt werden. 
Dies gilt in besonderem Maße 
bei jüngeren Schülerinnen und 
Schülern. 

Weitere differenzierte Rück-
meldungen in Form von zusätz-
lichen Elterngesprächen sind 
unausweichlich. 

Für ein Lernentwicklungs-
gespräch müssen ca. 30 Mi-
nuten eingeplant werden. Zu-
sätzlich zu berücksichtigen 
sind Koordinationsaufgaben, 
Vorbereitung und Nachberei-
tung der Gespräche. Wenn wir 
insgesamt von einer Stunde 
für ein Entwicklungsgespräch 
ausgehen, sind dies bei einer 
Klassenstärke von 23 Schü-
lern (einer niedrig angesetzten 
Klassenstärke) im Halbjahr 23 
Stunden. 

Im Schuljahr sind es 46 
Stunden, gleichbedeutend mit 
der Arbeitszeit einer zusätz-
lichen Arbeitswoche. 

Dies wollen und vor allem 
können wir ohne entspre-
chende Anrechnung in un-
serer Arbeitszeit nicht lei-
sten!
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Brief an Senator
Was bisher im arbeitszeitmodell nicht abgebildet ist, muss entgolten werden 


